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Griechisclle Inschriften von IliunI.

Zu V. Gardthauseu's Bemerkungen in dieser Ztsohr. Bd. XLVI
S. 619 ff. sei es gestattet. eine kleine Ergänzung hinzuzufiigen.
Dass die von Schliemann Bericht über die Ausgrabungen in Troja
im J. 1890 (Leipzig 1891) S. 27 f. (ausserdemauch in den Mit
theilungen des a1'ch. Inst. zu Athen XV 1890 S. 217 n. 1) her
ausgegebene Inschrift, von ihm falschlich auf Tiberius bezogen,
in Wirklichkeit vielmehr dem Augnstus gilt, und dass demnach
Z. 1 aÖTOKpaTopa KalO'a[pa eeou] u\6v geschrieben werden muss,
hat G. richtig hervorgehoben. Aber er hätte sich auoh an einer
anderen Stelle von Sohliemanns verfehltem Ergänzungsversuch
emancipiren sollen, nämlich Z. 4. 5, wo er mit jenem MEi).avm
lTibn~ EueuMKOU 'I[AlEWV lTp6) lE'evov Kai eueplETnV liest. Dass
die Bezeichnung lTp6Eevo~ in der Kaiserzeit Bonst nicht mehr vor
kommt, bemerkt er selbst; wenn er meint, dieser Begriff werde
nach Christi Geburt gewöhnlich, auch in griechischen Inl'lchriften,
durch pat'ronus ausgedruckt, so ist dies nicht ganz zutreffend,
denn die römisohe Institution des Patronats ist, wie er selbst an
deutet, von der griechischenProxenie doch wesentlich verschieden.
Das zeigt sich auch terminologisch darin, dass wenn ausnahms
weise das Patronatsverhältniss statt des römisch-griechischea mi
TpWV durch ein ächt griechisches Wort bezeichnet wird, dafitr
nicht 'lt'p6Eevo~, sondern 1TpOO'T(iTn~ dient (C. I. Att. III 531 1).

Eben darum will es mir nicht glaublich erscheinen, dass Augu
sms in der Inschrift Proxenos der Ilier genannt worden sei, zu
mal das nur auf Ergänzung beruht. Vielmehr ist ohne Zweifel
von einem Gastfreundschaftsverhältniss rein privater Natur die
Rede, wie sie zwischen römischen Grossen und angesehenen Grie
chen nicht selten waren, und es muss gelesen werden AUToKpa
Topa KCxlO'apa •..••. M€AavmlTibn~ EueuMKOU [TOV EauTou] I
E€vov Kai euepTETIlV.

Zusammen mit jener Kaiserinschrift hat Schliemann (Ath.
Mitth. a. a. O. n. 2) eine zweite herausgegeben, welche er eben
falls, und zwar diese mit Recht, auf Tiberius bezieht. Sie sieht
so aus:
TIBEPIONKAILAPA0EOYLEBALTOYYION
LE B ALT 0 NA PX IEPEAb.HMAPX I K H LE'=:OYLI
AL TO b.r YTIATON TO E TONLYN
fENHKAILQTHP AKAIEYEPrETHNHBOYAH

KAIOb.HMOL
Ueber die Entstehungszeit bemerkt der Herausgeber Folgendes:
< Da nach der zweiten Inschrift deI' Kaiser sein fünftes Consulat
bekleidet, welches nach Cassius Dio (LVIII 4, 3) mit (113m .Jahr
der Stadt 784 (B1 n. Chr.) zusammenfällt, gleichzeitig aber auch
die iribunicia potestas zum dreizehnten Mal, während er diese in

1 Diese Uebersetzung empfahl sich schon dadurch, dass 'll'po(JTd
Tl')f;; in einer anderen Verwendung, gegenüber den Metöken und Frei
gelassenen, genall dem lateinischen patronus entsprach.
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aer ersten Inschrift zum zwölften Mal hatte, 80 ist diese natür
lich die ältere'. Dass die dreizehnte tribunicisolle Gewalt mit
dem fünften Consulat chronologisch unvereinbar ist, llat er selt
samer Weise nicht bemerkt; noch befremdender ist freilich die
Deutung der Zahlzeichen ßr als dreizehn an und für sich; denn
dass niemals in einem und demselben griechischen Zahlzeicllen
system das Delta zehn und das Gamma drei bedeutet hat, ist be
kannt. Offenbar hat entweder der Steinmetz oder Schliemann aus
Versehen ß für 1\ gesetzt. Die dreiunddreissigste tribunicische
Gewalt des Tiberius aber passt nicht nur zu dem fünften Con
sulat, sondern dient dazu, die aus diesem 'gewonnene Zeitbestim
mung noch enger einzuschränken. Denn da jenes Consulat das
letzte des TiberiuR gew'esen ist, so lässt sich aus ihm nur die
Errichtung des Denkmals zwischen dem 1. Januar 31 und dem
16. März 37 n. ChI'. erschliessen. Dagegen fürt die Zahl der tri
bunicischen Gewalt auf das Jahr vom 26. Juni 32 bis ebendahin
33 n. ChI'.

Halle a. S. W. Ditten berger.

Zu dem Ellict des Ul]lins ~Iariscianus iiber tHe S]lorteln.
(Eph. epigr. V p. 630 f.)

1) Z. 41 ff. las Mommsen auf dem Abklatsch: earl ta in lio
stula.tione SINGVLIIVMI suffieil unt maiores; in eontradieUoni
bus I quaternos maim'es, in definito negol tio nttmquam ampl'ius quam
Bete a litilgatore ercigi opOI'tebit. Er bemerkt dazu: SINGVLIIVMI
lapis; in exemplat'i meletur fui;se vel certe debuisse SINPLlCI T,
qttadratarius autem numerum litteri.~ lJerseribens locum pm·twrba
visse; und zu QVATERNOS Z. 44: appewet IlII fuisse in elcem
plari a quadratario Ütm litter'is expressum non sine et'rore. Diese
Lesung hat Dessau bei einer nachmals vorgenommenen Verglei
chung des Originals im 'Wesentlichen bestätigt; er giebt an: SIN
GVLI IVMI. Der Buchstabe vor V ist also an seinem oberen
Theile beschädigt. Aber mit Mommsens Emendation der Ueber
lieferung .kann ich mich nach einem erneuten Studium der Ur
kunde nicht einverstanden erklären. Hätte der Concipient 80, wie
Mommsen will, zu schreiben beabsichtigt, so würde er wohl den
Plural eartae gesetzt haben. Indess darüber mag man llinweg
sehen; jedenfalls aber ist die Confusion, die der Steinmetz hier
angerichtet haben soll, völlig unbegreifiicll. Dass er beim Um
schreiben der Ziffer in Buchstaben einen falschen Casus, ja auch
ein falsches Genus setzte, das könnte man allenfallR für möglich
halten; aber warum sollte er SINPLICI weggelassen haben und
wie auf das ganz unverständliche SINGVLIIVMI gekommen
sein? Findet sich doch in der ganzen langen Inschrift von 51
Zeilen kein Versehen, das siüh auch nur annäherncl hiermit ver
gleichen liesse. Denn dass der Steinmetz Z. 4 am Anfang einen
Buchstaben nur aufgemalt, aber nicht eingellauen, ferner Z. 37 zn
Ende ein 0 ausgelai'lsell und in Z. 39 N für IN gegeben hat,




